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vom 25. April 1979 
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Landeskirchenamt Kassel, den 12. September 2006

Die Arbeitsrechtliche Kommission hat in ihrer kons-
tituierenden Sitzung für die 6. Amtsperiode am 
4. September 2006 gemäß § 11 Abs. 1 ARRG für
die Dauer eines Jahres 

Herrn Ralf Zeuschner zum Vorsitzenden

und

Herrn Rüdiger Joedt
zum stellvertretenden Vorsitzenden

der Arbeitsrechtlichen Kommission gewählt.

Nach den vorgenommenen Wahlen und Berufun-
gen gehören der seit 4. September 2006 neu gebil-
deten Arbeitsrechtlichen Kommission für die Zeit
bis zum 31. Juli 2010 an:
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M i t g l i e d e r S t e l l v e r t r e t e r
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Dr. K n ö p p e l
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7. Katechese aus dem Pädagogischen Praktikum
mit Bewertung

Die Vorlage der Unterlagen ist entbehrlich, soweit
diese bereits dem Prüfungsamt vorliegen.

Meldung zur Ersten Theologischen Prüfung

Sommer 2007

Die Gesuche um Zulassung zur Ersten Theologi-
schen Prüfung Sommer 2007 sind bis zum 
15. November 2006 bei dem Vorsitzenden des Prü-
fungsamtes der Evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck für die Erste Theologische Prüfung,
Wilhelmshöher Allee 330, 34131 Kassel einzu-
reichen.

Anmeldeformulare sind beim Prüfungsamt anzufor-
dern.

Prüfungsamt
der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck

für die
Erste Theologische Prüfung

- Geschäftsstelle -

Meldung zur Zweiten Theologischen Prüfung

Herbst 2007

Die Gesuche um Zulassung zur Zweiten Theologi-
schen Prüfung (Herbst 2007) sind bis zum 10.
Januar 2007 an den Vorsitzenden des Prüfungs-
amtes der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck für die Zweite Theologische Prüfung, Wil-
helmshöher Allee 330, 34131 Kassel, einzurei-
chen.

Gemäß § 2 der Verordnung über die Zweite Theo-
logische Prüfung vom 9. Juli 1970 in der Fassung
der Bekanntmachung vom 16. Januar 2002 (KABl.
S. 24) sind dem Gesuch folgende Unterlagen bei-
zufügen:
1. handgeschriebener Lebenslauf mit Übersicht

über den Ausbildungsgang
2. Geburtsurkunde
3. Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder

einer als gleichwertig anerkannten Hochschul-
zugangsberechtigung 

4. Zeugnis über die bestandene Erste Theologi-
sche Prüfung

5. Angabe des thematischen Schwerpunktes im
Erfahrungsbericht

6. Angaben zu den mündlichen Prüfungen in den
Fächern „Biblische Theologie“ und „Systemati-
sche Theologie“

Prüfungsamt
der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck

für die
Zweite Theologische Prüfung

- Geschäftsstelle - 

Meldung zur Zwischenprüfung 
im Pfarramtsstudiengang 
Evangelische Theologie

Sommer 2007

Die Gesuche um Zulassung zur Zwischenprüfung
sind bis zum 15. Februar 2007 an den Vorsitzenden
des Prüfungsamtes der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck für die Zwischenprüfung, Wil-
helmshöher Allee 330, 34131 Kassel, einzurei-
chen.

Gemäß § 2 der Verordnung über die Zwischenprü-
fung im Pfarramtsstudiengang Evangelische Theo-
logie vom 13. Oktober 1997 (KABl. S. 187) sind
dem Gesuch folgende Unterlagen beizufügen:
1. handgeschriebener Lebenslauf,
2. Lichtbild,
3. Geburtsurkunde,
4. Nachweis über die Eintragung in die Liste der

Theologiestudierenden der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck,

5. Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder
eine als gleichwertig anerkannte Hochschul-
zugangsberechtigung,

6. Bescheinigung über das bestandene Hebrai-
cum, Graecum und das Latinum, sofern der
Nachweis hierüber nicht durch das Zeugnis
nach Ziffer 5 geführt wird,

7. Studienbuch oder die an der jeweiligen Hoch-
schule an seine Stelle tretenden Unterlagen,

8. ggf. Bescheinigung des Vorsitzenden des Prü-
fungsamtes über das bestandene vorgezo-
gene Biblicum (§ 14 Absatz 5),

9. Nachweis über den Besuch einer Lehrveran-
staltung zur Einführung in das Theologiestudi-
um,

10. Nachweis über die Teilnahme an der Studien-
beratung im ersten Semester,

11. Nachweis über den Besuch von Vorlesungen,
die zum Erwerb von Überblickswissen in den
Fächern Altes Testament, Neues Testament
und Kirchengeschichte führen,

12. Nachweis über den Besuch je eines Prosemi-
nars in den Fächern Altes Testament oder Neu-

Prüfungsamt
der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck

für die
Theologische Zwischenprüfung

- Geschäftsstelle -
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es Testament, Kirchengeschichte und Syste-
matische Theologie,

13. als Leistungsnachweise aus dem Studium zwei
Proseminarscheine, davon mindestens einer in
einem exegetischen Fach; die Scheine müssen
jeweils auf einer mindestens mit der Note „Aus-
reichend“ bewerteten Seminararbeit beruhen,
von denen eine innerhalb einer Frist von sechs
Wochen geschrieben worden sein muss,

14. ggf. Nachweis über eine bestandene vorgezo-
gene mündliche Prüfung (§ 11 Absatz 3),

15. eine Versicherung, dass der Kandidat sich nicht
bereits früher anderweitig zu einer Prüfung
gemeldet hat, die das Grundstudium im Sinne
des § 1 abschließt, oder Angaben über etwaige
frühere Meldungen und deren Erfolg.

Die Vorlage der Unterlagen ist entbehrlich, soweit
diese bereits dem Prüfungsamt vorliegen.

Änderungen und Ergänzungen
der Arbeitsvertragsrichtlinien

für den Bereich des Diakonischen Werkes
in Kurhessen-Waldeck (AVR DWKW)

hier: Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes
ab dem 01.01.2007 für den Bereich der AVR

des Diakonischen Werkes 
in Kurhessen-Waldeck

Landeskirchenamt Kassel, den 15. September 2006

Aufgrund von § 2 Absatz 2 des Kirchengesetzes
über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsver-
hältnisse der Mitarbeiter im kirchlichen und diako-
nischen Dienst vom 25. April 1979 - ARRG - (KABl.
S. 70) hat die Arbeitsrechtliche Kommission der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und
des Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck
in ihrer Sitzung am 12. Juli 2006 Änderungen und
Ergänzungen der AVR DWKW beschlossen.

Zu mehreren Punkten erfolgt eine Anpassung an
das Arbeitszeitgesetz. Insbesondere wird mit der

Beschlüsse der
Arbeitsrechtlichen Kommission

Änderungen und Ergänzungen
der Arbeitsvertragsrichtlinien

für den Bereich des Diakonischen Werkes
in Kurhessen-Waldeck (AVR DWKW) 

Landeskirchenamt Kassel, den 15. September 2006

Aufgrund von § 2 Absatz 2 des Kirchengesetzes
über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsver-
hältnisse der Mitarbeiter im kirchlichen und diako-
nischen Dienst vom 25. April 1979 - ARRG - (KABl.
S. 70) hat die Arbeitsrechtliche Kommission der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und
des Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck
in ihrer Sitzung am 12. Juli 2006 eine Änderung
und Ergänzung der Anlage 19 AVR DWKW
beschlossen.

Damit wird die erst am 15. März 2006 beschlosse-
ne Regelung über so genannte haushaltsnahe
Dienstleistungen (KABl. S. 121) auf Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ausgeweitet, die nicht bei einer
Diakoniestation angestellt sind, aber Assistenzleis-
tungen im Zusammenwirken mit einer Diakoniesta-
tion erbringen.
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die
Ergänzung nur für Einrichtungen im Bereich des
DWKW beschlossen wurde.

Der Beschluss wird hiermit gemäß § 12 Absatz 2
ARRG nachstehend veröffentlicht.

D r. K n ö p p e l
Vizepräsident

Änderungen und Ergänzungen
der Arbeitsvertragsrichtlinien

für den Bereich des Diakonischen Werkes
in Kurhessen-Waldeck (AVR DWKW)

Die Arbeitsrechtliche Kommission hat in ihrer Sit-
zung am 12. Juli 2006 gemäß § 2 Absatz 2 ARRG
folgenden Beschluss gefasst:

I.

In Anlage 19 AVR KW „Eingruppierungs- und Ver-
gütungsordnung für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Diakonie-/Sozialstationen“ wird der Unterab-
satz 2 in § 2 - Eingruppierung in die Anlage 1 e -
wie folgt gefasst:

„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ausschließ-
lich Assistenzleistungen gegenüber Privatperso-
nen erbringen, die nicht vom Leistungsumfang der
gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V) oder
der gesetzlichen Pflegeversicherung (SGBXI)
umfasst sind (sog. „haushaltsnahe Dienstleistun-
gen“), werden nicht in Anlage 1 e (Berufsgruppen-
einteilung D) eingruppiert. Diese Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erhalten eine Stundenvergütung in
Höhe von mindestens 6,50 €. Hierin sind Urlaubs-
geld und Zuwendung anteilig enthalten. Diese
Regelung gilt auch für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die nicht bei einer Diakoniestation ange-
stellt sind, aber Assistenzleistungen im Zusam-
menwirken mit einer Diakoniestation erbringen.“

II.

Datum des In-Kraft-Tretens: 1. September 2006
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(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
verpflichtet, sich auf Anordnung der Dienstge-
berin bzw. des Dienstgebers außerhalb der ver-
traglichen Soll-Arbeitszeit an einer von der
Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber bestimm-
ten Stelle aufzuhalten, um im Bedarfsfall die
Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). Die
Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber darf
Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu
erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfah-
rungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung
überwiegt. Die anfallenden Bereitschaftsdiens-
te sollen auf die an dem Bereitschaftsdienst
teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gleichmäßig verteilt werden.

(2) Durch Bereitschaftsdienst kann die tägliche
Arbeitszeit auf bis zu 16 Stunden verlängert
werden, wenn mindestens die 10 Stunden
überschreitende Zeit im Rahmen von Bereit-
schaftsdienst geleistet wird; die gesetzlich vor-
geschriebene Pause verlängert diesen Zeit-
raum nicht. Dabei dürfen bei Bereitschafts-
diensten der Stufen B bis D im Durchschnitt nur
6, höchstens aber 8 Einsätze pro Monat und
max. 72 Einsätze im Kalenderjahr angeordnet
werden. Diese Anzahl der Bereitschaftsdienste
darf überschritten werden, wenn sonst die Ver-
sorgung der Patientinnen und Patienten nicht
sichergestellt wäre, und zwar auf durchschnitt-
lich 8, höchstens aber 10 Einsätze pro Monat
und max. 96 Einsätze im Kalenderjahr. Für Teil-
zeitkräfte mit bis zu 16 Stunden durchschnittli-
cher wöchentlicher Arbeitszeit dürfen für
Bereitschaftsdienste der Stufen B bis D im
Durchschnitt nur 3 Einsätze pro Monat, max. 36
Einsätze im Kalenderjahr angeordnet werden;
hiervon kann mit schriftlicher Zustimmung der
Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters oder durch
die Vereinbarung einer höheren durchschnitt-
lichen monatlichen Anzahl von Bereitschafts-
diensten im Dienstvertrag abgewichen werden.
Unter den Voraussetzungen einer Prüfung
alternativer Arbeitszeitmodelle, einer Belas-
tungsanalyse gem. § 5 ArbSchG und den dar-
aus ggf. resultierenden Maßnahmen zur
Gewährleistung des Gesundheitsschutzes
kann durch Dienstvereinbarung die tägliche
Arbeitszeit bis zu 24 Stunden verlängert wer-
den. Die tägliche Arbeitszeit kann bis zu 24
Stunden verlängert werden, wenn mindestens
die 8 Stunden überschreitende Zeit im Rahmen
von Bereitschaftsdienst geleistet wird unter
Beibehaltung der Regelungen des Unterabsat-
zes 1 im Übrigen. Die Dienstvereinbarung
muss vorsehen, dass entweder im Anschluss
an eine über 16-stündige Arbeitszeit dem Mit-
arbeiter bzw. der Mitarbeiterin 24 Stunden
Ruhezeit gewährt werden muss oder der Aus-
gleichszeitraum auf 6 Monate beschränkt wird.
Durch Dienstvereinbarung kann weiterhin die
tägliche Arbeitszeit auch ohne Ausgleich über 8
Stunden verlängert werden. In der Dienstver-
einbarung ist der Personenkreis festzulegen,

Neufassung der Anlage 8 der Bereitschaftsdienst
in die Grenzen der Arbeitszeit einbezogen.

Der Beschluss wird hiermit gemäß § 12 Absatz 2
ARRG nachstehend veröffentlicht.

D r. K n ö p p e l
Vizepräsident

Beschluss zur Umsetzung
des Arbeitszeitgesetzes

(Einbeziehung des Bereitschaftsdienstes
in die Grenzen der Arbeitszeit) 

Vom 12. Juli 2006

1. § 9 AVR DWKW - Arbeitszeit

a. In § 9 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 4 wer-
den die Worte „24 Wochen bzw. einem hal-
ben Jahr“ durch die Worte „12 Monate bzw.
einem Jahr“ ersetzt.

b. In § 9 Absatz 2 Unterabsatz 2 wird die Zahl
„49“ durch die Zahl „48“ ersetzt.

c. In § 9 Absatz 2 wird als neuer Unterabsatz
3 eingefügt:

“Für die Arbeitszeit von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern mit Bereitschaftsdienst
und Rufbereitschaft gilt Anlage 8.“

2. § 9f AVR DWKW – Nachtarbeitnehmerinnen
und Nachtarbeitnehmer

In § 9f Absatz 3 wird als neuer Unterabsatz 2
eingefügt:

“Für die Arbeitszeit von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mit Bereitschaftsdienst und Rufbe-
reitschaft gilt Anlage 8.“

3. Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft - Anla-
ge 8 AVR DWKW 

Die Anlage 8 erhält folgende Fassung:

„Anlage 8

Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

A. Regelung für Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen,
Zahnärzte, Hebammen, Entbindungspfleger,
medizinisch technische Assistentinnen und
Gehilfinnen und medizinisch technische Assi-
stenten und Gehilfen, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Pflegedienst sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Rettungsdienst
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der von dieser Möglichkeit Gebrauch machen
kann. Die Umsetzung ist nur zulässig für Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen, die schriftlich in die
Verlängerung ihrer Arbeitszeit ohne Ausgleich
einwilligen. Die Einwilligung kann mit einer Frist
von 6 Monaten schriftlich widerrufen werden.
Die durchschnittliche wöchentliche Höchstar-
beitszeit darf dabei in 12 Monaten bzw. einem
Jahr 58 Stunden nicht überschreiten. Erreicht
die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit 60
Stunden, muss dem Mitarbeiter bzw. der Mitar-
beiterin in der darauf folgenden Woche mindes-
tens 2 x 24 Stunden Ruhezeit gewährt 
werden.
In den Fällen, in denen der Mitarbeiter bzw. die
Mitarbeiterin Teilzeitarbeit gem. § 29a AVR ver-
einbart hat, verringern sich die Höchstgrenzen
der Arbeitszeit in den Unterabsätzen 1 bis 3 in
dem selben Verhältnis, wie die Arbeitszeit die-
ser Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu der
regelmäßigen Arbeitszeit der Vollzeitbeschäf-
tigten verringert worden ist. Dabei werden
sowohl die Höchstarbeitsstunden als auch die
Bereitschaftsdienste ab einem Wert von 0,5 auf
die nächste volle Stunde bzw. den nächsten
vollen Dienst aufgerundet; bei Werten, die un-
ter 0,5 liegen, wird auf die nächste volle Stun-
de bzw. den nächsten vollen Dienst abgerun-
det. Mit Zustimmung des Mitarbeiters bzw. der
Mitarbeiterin oder aufgrund von dringenden
dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann
hiervon abgewichen werden.
In Notfällen und dringenden betrieblichen Erfor-
dernissen kann von den Regelungen der
Unterabsätze 1 bis 4 abgewichen werden,
wenn sonst die Versorgung der Patienten und
Patientinnen nicht sichergestellt wäre.

(3) Zum Zwecke der Vergütungsberechnung
wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein-
schließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als
Arbeitszeit gewertet:

a) Nach dem Maß der während des Bereit-
schaftsdienstes erfahrungsgemäß durch-
schnittlich anfallenden Arbeitsleistung wird
die Zeit des Bereitschaftsdienstes wie folgt
als Arbeitszeit gewertet:

Ein hiernach der Stufe A zugeordneter
Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zuge-
teilt, wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitar-
beiter während des Bereitschaftsdienstes in
der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr erfahrungs-
gemäß durchschnittlich mehr als dreimal
dienstlich in Anspruch genommen wird.

b) Entsprechend der Zahl der von der Mitar-
beiterin bzw. vom Mitarbeiter je Kalender-
monat abgeleisteten Bereitschaftsdienste
wird die Zeit eines jeden Bereitschaftsdien-
stes zusätzlich wie folgt als Arbeitszeit
gewertet:

Zahl der Bereitschaftsdienste Bewertung
im Kalendermonat als Arbeitszeit

1. bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v. H.
9. bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v. H.

13. und folgende Bereitschaftsdienste 45 v. H.

(4) Für die nach Absatz 3 errechnete Arbeits-
zeit wird die Überstundenvergütung gezahlt.
Überstundenvergütung i. S. d. Anlage 8 A. ist
die Überstundenvergütung nach den Anlagen
9, 9a bis 9c.

(5) Die nach Absatz 3 errechnete Arbeitszeit
kann bis zum Ende des dritten Kalendermo-
nats auch durch entsprechende Arbeitsbefrei-
ung abgegolten werden (Freizeitausgleich). Für
den Freizeitausgleich ist eine angefangene hal-
be Stunde, die sich bei der Berechnung nach
Absatz 3 ergeben hat, auf eine halbe Stunde
aufzurunden.

(6) Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des
Bereitschaftsdienstes erfolgt als Nebenabrede
zum Dienstvertrag. Die Nebenabrede ist mit
einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende
eines Kalenderhalbjahres kündbar.

(7) Für die Feststellung der Zahl der Bereit-
schaftsdienste im Sinne des Absatzes 3 Buch-
stabe b) und des Absatzes 2 Unterabsatz 1
rechnen die innerhalb von 24 Stunden vom
Dienstbeginn des einen bis zum Dienstbeginn
des folgenden Tages oder innerhalb eines
anders eingeteilten gleich langen Zeitraumes
(24 Stunden Wechsel) vor, zwischen oder nach
der dienstplanmäßigen Arbeitszeit geleisteten
Bereitschaftszeiten zusammen als ein Bereit-
schaftsdienst. Werden die innerhalb des 24
Stunden Wechsels anfallenden Bereitschafts-
zeiten nicht von derselben Mitarbeiterin bzw.
demselben Mitarbeiter geleistet oder wird
innerhalb von 24 Stunden in mehreren Schich-
ten gearbeitet, rechnen je 16 Bereitschafts-
stunden als ein Bereitschaftsdienst.

(8) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
verpflichtet, sich auf Anordnung der Dienstge-
berin bzw. des Dienstgebers außerhalb der
regelmäßigen Arbeitszeit an einer der Dienst-
geberin bzw. dem Dienstgeber anzuzeigenden
Stelle aufzuhalten, um auf Abruf die Arbeit auf-
zunehmen (Rufbereitschaft). Die Dienstgeberin
bzw. der Dienstgeber darf Rufbereitschaft nur
anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in
Ausnahmefällen Arbeit anfällt.

Stufe Arbeitsleistung innerhalb Bewertung
des Bereitschaftsdienstes als Arbeitszeit

A 0 bis 10 v. H. 15 v. H.
B mehr als 10 bis 25 v. H. 25 v. H.
C mehr als 25 bis 40 v. H. 40 v. H.
D mehr als 40 bis 49 v. H. 55 v. H.
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(2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
verpflichtet, sich auf Anordnung der Dienstge-
berin bzw. des Dienstgebers außerhalb der ver-
traglichen Soll-Arbeitszeit an einer von der
Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber bestimm-
ten Stelle aufzuhalten, um im Bedarfsfalle die
Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). Die
Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber darf
Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu
erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfah-
rungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung
überwiegt.

(3) Durch Bereitschaftsdienst kann die tägliche
Arbeitszeit auf bis zu 16 Stunden verlängert
werden.
Durch Dienstvereinbarung kann die tägliche
Arbeitszeit auf bis zu 24 Stunden verlängert
werden. Die Dienstvereinbarung muss vorse-
hen, dass entweder im Anschluss an eine über
16-stündige Arbeitszeit dem Mitarbeiter bzw.
der Mitarbeiterin 24 Stunden Ruhezeit gewährt
werden muss oder der Ausgleichszeitraum auf
6 Monate beschränkt wird.
Durch Dienstvereinbarung kann weiterhin die
tägliche Arbeitszeit auch ohne Ausgleich über 8
Stunden verlängert werden. In der Dienstver-
einbarung ist der Personenkreis festzulegen,
der von dieser Möglichkeit Gebrauch machen
kann. Der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin
muss in die Verlängerung seiner bzw. ihrer
Arbeitszeit ohne Ausgleich schriftlich einwilli-
gen. Die Einwilligung kann mit einer Frist von 6
Monaten schriftlich widerrufen werden. Die
durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeits-
zeit je Kalenderjahr darf dabei 58 Stunden nicht
überschreiten. Erreicht die tatsächliche
wöchentliche Arbeitszeit 60 Stunden, muss
dem Mitarbeiter bzw. der Mitarbeiterin in der
darauf folgenden Woche mindestens 2 x 24
Stunden Ruhezeit gewährt werden.
In den Fällen, in denen der Mitarbeiter bzw. die
Mitarbeiterin Teilzeitarbeit gemäß § 29a AVR
vereinbart hat, verringern sich die Höchstgren-
zen der Arbeitszeit in den Unterabsätzen 1 bis
3 in dem selben Verhältnis, wie die Arbeitszeit
dieser Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu der
regelmäßigen Arbeitszeit der Vollzeitbeschäf-
tigten verringert worden ist. Dabei werden
sowohl die Höchstarbeitsstunden als auch die
Bereitschaftsdienste ab einem Wert von 0,5 auf
die nächste volle Stunde bzw. den nächsten
vollen Dienst aufgerundet; bei Werten, die un-
ter 0,5 liegen, wird auf die nächste volle Stun-
de bzw. den nächsten vollen Dienst abgerun-
det. Mit Zustimmung des Mitarbeiters bzw. der
Mitarbeiterin oder aufgrund von dringenden
dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann
hiervon abgewichen werden.
In Notfällen und dringenden betrieblichen Erfor-
dernissen kann von den Regelungen der
Unterabsätze 1 bis 4 abgewichen werden,
wenn sonst die Versorgung der Bewohnerinnen
und Bewohner nicht sichergestellt wäre.

Leistet die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter in
der Regel nur Rufbereitschaft und nicht auch
Bereitschaftsdienst, dürfen im Kalendermonat
nicht mehr als zwölf Rufbereitschaften ange-
ordnet werden. Diese Zahl darf überschritten
werden, wenn sonst die Versorgung der Patien-
tinnen und Patienten nicht sichergestellt wäre.
Die anfallenden Rufbereitschaften sollen auf
die an der Rufbereitschaft teilnehmenden Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gleichmäßig ver-
teilt werden.
Die Zeit der Rufbereitschaft wird mit 12,5 v. H.
als Arbeitszeit gewertet und mit der Überstun-
denvergütung vergütet.
Für anfallende Arbeit einschließlich einer etwai-
gen Wegezeit wird daneben die Überstunden-
vergütung gezahlt. Für eine Heranziehung zur
Arbeit außerhalb des Aufenthaltsortes werden
mindestens drei Stunden angesetzt. Wird die
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter während der
Rufbereitschaft mehrmals zur Arbeit herange-
zogen, wird die Stundengarantie nur einmal,
und zwar für die kürzeste Inanspruchnahme,
angesetzt. Die Überstundenvergütung entfällt,
soweit entsprechende Arbeitsbefreiung
gewährt wird (Freizeitausgleich).

(9) Kürzungen der Ruhezeit durch Inan-
spruchnahme während der Rufbereitschaft, die
nicht mehr als die Hälfte der Ruhezeit betra-
gen, müssen innerhalb von längstens acht
Wochen ausgeglichen werden.

(10) Für die Zeiten eines Freizeitausgleichs
nach Absatz 5 und Absatz 8 Unterabsatz 4
werden die Vergütung (§ 14 Absatz 1 und 2)
und die in Monatsbeträgen festgelegten Zula-
gen fortgezahlt.

(11) Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
ständig zu Bereitschaftsdienst oder Rufbereit-
schaft herangezogen werden, kann durch
Nebenabrede zum Dienstvertrag eine pau-
schale Abgeltung vereinbart werden. Die
Nebenabrede ist mit einer Frist von drei
Wochen zum Monatsende kündbar.

B. Regelung für andere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter

(1) Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst darf
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen
überwiegend die Betreuung oder Erziehung
der in Heimen untergebrachten Personen
obliegt, angeordnet werden, für andere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter nur aus dringenden
betrieblichen Erfordernissen. Die anfallenden
Rufbereitschaften und Bereitschaftsdienste
sollen auf die an der Rufbereitschaft und dem
Bereitschaftsdienst teilnehmenden Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gleichmäßig verteilt 
werden.
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(4) Der Bereitschaftsdienst einschließlich der
geleisteten Arbeit wird mit 25 v. H. als Arbeits-
zeit gewertet und durch Gewährung von Frei-
zeit abgegolten; dabei wird eine angefangene
halbe Stunde als halbe Stunde gerechnet.
Leistet die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter in
einem Kalendermonat mehr als acht Bereit-
schaftsdienste, wird die Zeit eines jeden über
acht hinausgehenden Bereitschaftsdienstes
mit zusätzlich 15 v. H. als Arbeitszeit gewertet.

(5) Ist die Abgeltung des Bereitschaftsdienstes
durch Freizeit im Laufe eines Monats nicht
möglich, so wird für die nach Absatz 4 ermittel-
te Arbeitszeit die Überstundenvergütung
gezahlt. Überstundenvergütung i. S. d. Anlage 
8 B ist die Überstundenvergütung nach den
Anlagen 9, 9a bis 9c.

(6) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
verpflichtet, sich auf Anordnung der Dienstge-
berin bzw. des Dienstgebers außerhalb der
regelmäßigen Arbeitszeit an einer der Dienst-
geberin bzw. dem Dienstgeber anzuzeigenden
Stelle aufzuhalten, um auf Abruf die Arbeit auf-
zunehmen (Rufbereitschaft). Die Dienstgeberin
bzw. der Dienstgeber darf Rufbereitschaft nur
anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in
Ausnahmefällen Arbeit anfällt.
Die Zeit der Rufbereitschaft wird mit 12,5 v. H.
als Arbeitszeit gewertet und durch Gewährung
von Freizeit abgegolten; dabei wird eine ange-
fangene halbe Stunde als halbe Stunde
gerechnet.
Die innerhalb der Rufbereitschaft anfallende
Arbeit einschließlich einer etwaigen Wegezeit
wird daneben voll als Arbeitszeit gewertet und
durch zusätzliche Freizeit abgegolten. Für die
Heranziehung zur Arbeit außerhalb des Aufent-
haltsortes werden mindestens drei Stunden
angesetzt. Wird die Mitarbeiterin bzw. der Mit-
arbeiter während der Rufbereitschaft mehrmals
zur Arbeit herangezogen, wird die Stundenga-
rantie nur einmal, und zwar für die kürzeste
Inanspruchnahme, angesetzt.
Ist aus dienstlichen Gründen ein Freizeitaus-
gleich nach Unterabsatz 2 und/oder Unterab-
satz 3 im Rahmen der regelmäßigen Arbeits-
zeit bis zum Ende des nächsten Kalendervier-
teljahres nicht möglich, erfolgt die Abgeltung
der Rufbereitschaft durch zusätzliche Vergü-
tung. Für die nach Unterabsatz 2 und/oder
Unterabsatz 3 errechnete Arbeitszeit wird je
Stunde die Überstundenvergütung gezahlt.

(7) Kürzungen der Ruhezeiten in Einrichtungen
zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Per-
sonen durch Inanspruchnahmen während der
Rufbereitschaft, die nicht mehr als die Hälfte der
Ruhezeit betragen, müssen innerhalb von läng-
stens acht Wochen ausgeglichen werden.

(8) Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft sol-
len - auch zusammen -, von Ausnahmefällen

abgesehen, nicht mehr als zwölfmal im Monat
angeordnet werden.“

Anmerkungen

1. zu Anlage 8 A. Absatz 1 und Anlage 8 B.
Absatz 1

Der im Anschluss an die dienstplanmäßige
Arbeitszeit angeordnete Bereitschaftsdienst
beginnt nach Beendigung der Vollarbeit. Kann
eine Tätigkeit zum dienstplanmäßigen Ende
der Vollarbeit nicht unterbrochen werden, ist
die anschließende Zeit als Vollarbeit bis zur
Beendigung der begonnen Tätigkeit zu werten.

2. zu Anlage 8 A. Absatz 2 und Anlage 8 B.
Absatz 3

Der Ausgleich einer Arbeitszeitverlängerung
über 8 Stunden hinaus muss so erfolgen, dass
im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich inner-
halb des maßgeblichen Ausgleichszeitraums
nicht überschritten werden. Das bedeutet
grundsätzlich, dass die Summe der vom ein-
zelnen Dienstnehmer im Ausgleichszeitraum
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden die
Summe der für diesen Zeitraum zulässigen
Gesamtarbeitszeit nicht überschreitet. Die
zulässige Gesamtarbeitszeit ergibt sich aus der
Summe der in den Ausgleichszeitraum fallen-
den Werktage multipliziert mit 8 Stunden.
Werktag ist jeder Kalendertag, der kein Sonn-
tag oder gesetzlicher Feiertag ist. Dabei ist die
Lage des Werktages nicht mit der Lage des
Kalendertages identisch. Ein Werktag beginnt
nicht notwendig um 0 Uhr, sondern dauert vom
Beginn der üblichen Arbeitszeit des einzelnen
Dienstnehmers 24 Stunden lang. Ob der Werk-
tag für den Betrieb oder den betreffenden
Dienstnehmer ein Arbeitstag ist, ist bei der
Ermittlung der in den Ausgleichszeitraum fal-
lenden Werktage unerheblich. Es zählt jeder
Werktag, auch wenn er – regelmäßig oder ge-
legentlich – arbeitsfreier Tag ist.
Gesetzliche Urlaubstage einschließlich der
zusätzlichen Urlaubstage für Schwerbehinder-
te sind bei der Berechnung der durchschnittlich
8-stündigen werktäglichen Arbeitszeit pro
Kalenderjahr als Tage mit einer Regelarbeits-
zeit von 8 Stunden zu berücksichtigen oder
aber sie sind bei der Ermittlung der Zahl der
ausgleichsfähigen Arbeitstage in Abzug zu
bringen.
Krankheitstage sind ebenso wie gesetzliche
Urlaubstage bei der Berechnung des Durch-
schnitts als Tage mit einer Regelarbeitszeit von
8 Stunden zu berücksichtigen oder aber bei der
Ermittlung der Zahl der ausgleichsfähigen
Arbeitstage in Abzug zu bringen; als Aus-
gleichstage kommen sie nicht in Betracht.
Tage sonstiger Arbeitsbefreiung wie unbezahl-
ter Sonderurlaub, oder Tage des unberechtig-
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Hanau-Stadt zur gemeinsamen Versorgung mit
Pfarrerin Ronja Krasel für die Dauer von fünf Jah-
ren mit Wirkung vom 1. September 2006

Beauftragt gemäß Artikel 58 Absatz 2 der
Grundordnung:

Herr Pfarrer Stefan Nadolny in Trendelburg mit den
Aufgaben eines Kreisjugendpfarrers für den Kir-
chenkreis Hofgeismar mit Wirkung vom 1. Oktober
2006 für die Dauer von fünf Jahren

Beurlaubt:

Pfarrer Joachim Gebauer in Ammerbuch, Stadtteil
Pfäffingen, erneut nach § 50 b Pfarrerdienstgesetz
für die Dauer von weiteren zwei Jahren mit Wirkung
vom 1. Oktober 2006

Verlängert:

Die Beurlaubung von Pfarrerin Dr. Regina Sommer
in Wabern nach § 111 Absatz 3 des Pfarrerdienst-
gesetzes über den 31. Oktober 2006 hinaus bis
zum 31. Oktober 2007

Verliehen:

Die Elisabeth-Medaille an Hans Ehl in Neukirchen
am 29. August 2006 und an Anita Ginola in Wal-
deck am 29. August 2006

Die Philipp-Nicolai-Medaille an Bezirkskantor i. R.
Siegfried Neuber in Eschwege am 29. August 2006
und an Erika Schmidt-Glintzer in Bad Hersfeld am
29. August 2006

Ein Predigtauftrag wurde erteilt:

Pfarrerin Margarete Deist in Schrecksbach, Orts-
teil Röllshausen, in der Kirchengemeinde Röllshau-
sen, Kirchenkreis Ziegenhain, mit Wirkung vom 
1. September 2006

Pfarrer Gerhard Zimmer in Stadtallendorf, Stadtteil
Schweinsberg, in der Kirchengemeinde Schweins-
berg, Kirchenkreis Kirchhain, mit Wirkung vom 
1. Oktober 2006

Beendet:

Der Dienst von Prädikant Dr. Holger Kuße in Dres-
den nach § 2 Absatz 1 des Prädikantengesetzes
am 15. August 2006

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Pfarrer Gerhard Prölß in Marburg mit Wirkung vom
1. Oktober 2006

In den Ruhestand getreten:

Kirchenoberamtsrat Heinz Salzmann in Ahnatal
mit Wirkung vom 1. September 2006

ten Fernbleibens von der Arbeit können dage-
gen als Ausgleichstage herangezogen werden.
Das bedeutet, dass sie bei der Berechnung des
Jahresdurchschnitts als ein Ausgleichstag
berücksichtigt werden.

3. zu Anlage 8 Absatz 2 Unterabsatz 3 und
Anlage 8 B. Absatz 3 Unterabsatz 3 

Der Personenkreis ist in der Dienstvereinba-
rung abstrakt zu beschreiben, z. B. durch Fest-
legung von Berufsgruppen in Abteilungen oder
auf Stationen, wie z. B. „Ärzte in der Chirurgie“
oder „Pädagogen in der Wohngruppe“.

4. In-Kraft-Treten / Befristung

In-Kraft-Treten: 01.01.2007

Die Neufassung der Anlage 8 AVR DWKW (Nr.
3 des Beschlusses) ist bis 31.12.2007 befristet.
Die Neufassung gilt jedoch solange fort, bis
eine Neuregelung getroffen ist.

Amtliche Nachrichten

Ernannt:

Pfarrer Eckhard Käßmann in Hannover zum Pfar-
rer einer landeskirchlichen Pfarrstelle mit dem
Dienstsitz in Kassel mit Wirkung vom 1. September
2006

Pfarrerin Ronja Krasel in Bad Soden-Salmünster
in einem eingeschränkten Dienstverhältnis (halber
Dienstauftrag) zur Pfarrerin der Kirchenkreispfarr-
stelle für Altenheimseelsorge in den Kirchenkrei-
sen Hanau-Land und Hanau-Stadt zur gemeinsa-
men Versorgung mit Pfarrerin Beatrice Weimann-
Schmeller für die Dauer von fünf Jahren mit Wir-
kung vom 16. September 2006

Landespfarrer Dr. Eberhard Schwarz in Kassel
zum Oberlandeskirchenrat mit Wirkung vom 
1. September 2006

Pfarrerin Uda Weidt in Uffenheim in einem einge-
schränkten Dienstverhältnis (halber Dienstauftrag)
zur Pfarrerin einer landeskirchlichen Pfarrstelle mit
Wirkung vom 1. Oktober 2006

Pfarrerin Beatrice Weimann-Schmeller in Frank-
furt in einem privatrechtlichen eingeschränkten
Dienstverhältnis (halber Dienstauftrag) zur Pfarre-
rin der Kirchenkreispfarrstelle für Altenheimseel-
sorge in den Kirchenkreisen Hanau-Land und 
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Gestorben:

Pfarrer i. R. Gerhard Loos in Karlsruhe am 
10. September 2006 (68 Jahre)

Pfarrer i. R. Karl Urbanke in Neuendettelsau am
22. August 2006 (91 Jahre)

Pfarrstellenausschreibungen:

Hohenzell, Kirchenkreis Schlüchtern
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.
(erneute Ausschreibung) 

Oberrosphe, Kirchenkreis Marburg-Land
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

Bewerbungen bis zum 31. Oktober 2006 unmittel-
bar an das Landeskirchenamt, Durchschrift an
das für den Bewerber bzw. die Bewerberin zustän-
dige Dekanat.

Unter dem Leitthema Religion und Generation
wird das Forschungsprojekt

Die hessischen Kirchen
Und ihr Umgang mit Christen 

jüdischer Herkunft während der NS-Zeit
(wiss. Betreuung:

Prof. Dr. Jochen-Christoph Kaiser, Marburg)

zur Bearbeitung ab 1. Februar 2007 ausgeschrie-
ben.

Um die Bearbeitung eines der ausgeschriebenen
Projekte können sich Personen bewerben, die am
1. Februar 2007 als Pfarrer oder Pfarrerin im Dienst
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
stehen.
Der Bewerbung ist eine Projektskizze im Umfang
von ca. fünf Seiten beizufügen, die auch einen Zeit-
plan für die Durchführung des Projektes in einem
Zeitraum von zwei Jahren enthält.

Der Projektbearbeiter oder die Projektbearbeiterin
erhält für die Dauer des Projekts von in der Regel
zwei Jahren Dienstbezüge nach A 10; über eine
Verlängerung der Projektdauer um bis zu einem
Jahr entscheidet der Vorstand.

Entsprechende Bewerbungen sind dem Vorstand
des Hans-von-Soden-Instituts (Geschäftsführung:
OLKR Dr. Frithard Scholz, Landeskirchenamt, Wil-
helmshöher Allee 330, 34131 Kassel) schriftlich
einzureichen; der Bewerbung ist eine Stellungnah-
me des wiss. Betreuers beizufügen. Frist: 30.
November 2006.

Nähere Auskünfte erteilt: OLKR Dr. Frithard Scholz,
Landeskirchenamt, Wilhelmshöher Allee 330,
34131 Kassel, Tel. 0561 / 9378-206.

Hinweise zu Bewerbungen:

Die Mietwerte der Pfarrhäuser/Pfarrdienstwoh-
nungen für die ausgeschriebenen Pfarrstellen
können beim Landeskirchenamt in Kassel unter
Telefon (05 61) 93 78-235 erfragt werden.

Allen Bewerbungen sind ein tabellarischer
Lebenslauf und ein Kurzbericht zur bisherigen
Tätigkeit und zu Schwerpunkten der Arbeit und
der Fortbildung sowie Hinweise zur Motivation
der Bewerbung beizufügen. Diese Unterlagen
sind zur Weitergabe an die ausgeschriebenen
Gemeinden bestimmt.

Bei bereits vom Bewerber bzw. der Bewerberin
versehenen Pfarrstellen entfällt die Vorlage der
Unterlagen.

Nichtamtlicher Teil

Hans-von-Soden-Institut
an der Philipps-Universität Marburg

Der Vorstand

Das Hans-von-Soden-Institut ist als gemeinsame
Einrichtung der Philipps-Universität Marburg und
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
dem Fachbereich Evangelische Theologie an der
Philipps-Universität Marburg angegliedert (vgl.
KABl. 2003, S. 200-202). Das Institut hat in erster
Linie Forschungsaufgaben und soll insbesondere
begabten Pfarrerinnen und Pfarrern nach dem
Zweiten Theologischen Examen die Möglichkeit
bieten, ein Forschungsprojekt mit in der Regel
zweijähriger Dauer durchzuführen.

Hans-von-Soden-Institut
an der Philipps-Universität Marburg

Der Vorstand

Das Hans-von-Soden-Institut ist als gemeinsame
Einrichtung der Philipps-Universität Marburg und
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
dem Fachbereich Evangelische Theologie an der
Philipps-Universität Marburg angegliedert (vgl.
KABl. 2003, S. 200-202). Das Institut hat in erster
Linie Forschungsaufgaben und soll insbesondere
begabten Pfarrerinnen und Pfarrern nach dem
Zweiten Theologischen Examen die Möglichkeit
bieten, ein Forschungsprojekt mit in der Regel
zweijähriger Dauer durchzuführen.

Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 14. Sep-
tember 2006 festgestellt:
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Jahresabschluss
der Evangelischen Kreditgenossenschaft eG

in Kassel
zum 31. Dezember 2005

Landeskirchenamt Kassel, den 14. September 2006

Nachstehend wird der Jahresabschluss (Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung) mit auszugsweisen
Wiedergaben aus dem Anhang bzw. Lagebericht
(Mitgliederbewegung, Gewinnverwendungsvor-
schlag und Sonstige Angaben) zum 31. Dezember
2005 veröffentlicht.

Der Jahresabschluss sowie der Gewinnverwen-
dungsvorschlag sind gemäß § 30 Absatz c) der
Satzung am 19. Juni 2006 durch die Generalver-
sammlung genehmigt worden.

D r. K n ö p p e l
Vizepräsident

Das Impulspapier des Rates der EKD „Kirche
der Freiheit. Perspektiven für die evangelische
Kirche im 21. Jahrhundert“ (2006) hat für
Deutschland Diskussionsprozesse über die
künftige Gestalt der Kirche intensiviert, in
denen Beiträge theologischer Wissenschaft
aus allen ihren Disziplinen erforderlich sind, um
den Fragehorizont zu weiten und den Blick für
Alternativen zu schärfen. Das Hans-von-
Soden-Institut bietet mit seinem neuen Leitthe-
ma eine Plattform für solche Beiträge.

In diesem Sinne wird als Leitthema für die For-
schungsarbeiten des Hans-von-Soden-Instituts an
der Philipps-Universität Marburg mit Wirkung vom
01. Mai 2007 festgesetzt:

Krise und Transformation

Vorschläge für Forschungsprojekte, die zur exem-
plarischen Bearbeitung des Leitthemas geeignet
sind, können ab sofort beim Vorstand des Hans-
von-Soden-Instituts (Geschäftsführung: OLKR Dr.
Frithard Scholz, Landeskirchenamt, Wilhelmshöher
Allee 330, 34131 Kassel) schriftlich eingereicht
werden. Arbeitsbeginn für ein Forschungsprojekt ist
regelhaft 1. Mai bzw. 1. November eines Jahres.
Vorschläge für ein ab 1. Mai 2007 zu bearbeitendes
Projekt sind einzureichen bis: 30. November 2006.
Später eingehende Vorschläge können zu entspre-
chend späterem Zeitpunkt Berücksichtigung fin-
den.

Vorschlagsberechtigt sind der Bischof der Evange-
lischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und die
Dozenten und Dozentinnen des Fachbereichs
Evangelische Theologie der Philipps-Universität
Marburg.
Der Vorschlag muss eine Person zur wissenschaft-
lichen Betreuung des Projekts benennen, die zum
Kreis der Dozenten und Dozentinnen des Fachbe-
reichs Evangelische Theologie der Philipps-Univer-
sität Marburg gehört; er kann einen Bearbeiter oder
eine Bearbeiterin des Projekts benennen, der oder
die zum Zeitpunkt des Projektbeginns Pfarrer oder
Pfarrerin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck ist.
Der Projektbearbeiter oder die Projektbearbeiterin
erhält für die Dauer des Projekts von in der Regel
zwei Jahren Dienstbezüge nach A 10; über eine
Verlängerung der Projektdauer um bis zu einem
Jahr entscheidet der Vorstand.
Dem Vorschlag ist eine Projektskizze im Umfang
von zwei bis drei Seiten beizufügen, die die wis-
senschaftlich-theologische und kirchliche Relevanz
des Projektes verdeutlicht und Angaben über die
Durchführbarkeit des Projektes in einem Zeitraum
von zwei Jahren enthält.

Über die Vergabe der Projektmittel entscheidet der
Vorstand abschließend.
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